
ESchG (geltende Fassung) Röspel/Hinz Flach/Hintze 

 

 1 

 
§ 1 Mißbräuchliche Anwendung von 
Fortpflanzungstechniken 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 
 
1. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle 
überträgt, 
 
2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen 
Zweck künstlich zu befruchten, als eine 
Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der 
die Eizelle stammt, 
 
3. es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als 
drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen, 
 
4. es unternimmt, durch intratubaren 
Gametentransfer innerhalb eines Zyklus mehr als 
drei Eizellen zu befruchten, 
 
5. es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu 
befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen 
werden sollen, 
 
6. einer Frau einen Embryo vor Abschluß seiner 
Einnistung in der Gebärmutter entnimmt, um diesen 
auf eine andere Frau zu übertragen oder ihn für 
einen nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu 
verwenden, oder 
 
7. es unternimmt, bei einer Frau, welche bereit ist, ihr 
Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu 
überlassen (Ersatzmutter), eine künstliche 
Befruchtung durchzuführen oder auf sie einen 
menschlichen Embryo zu übertragen. 
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Abweichend von Absatz 1 Nummer 5 wird nicht 
bestraft, wer im Rahmen von 
reproduktionsmedizinischen Behandlungen, in deren 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer 
 
1. künstlich bewirkt, daß eine menschliche 
Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt, 
oder 
 
2. eine menschliche Samenzelle in eine menschliche 
Eizelle künstlich verbringt, 
 
ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu 
wollen, von der die Eizelle stammt. 
 
(3) Nicht bestraft werden 
 
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 6 die 
Frau, von der die Eizelle oder der Embryo stammt, 
sowie die Frau, auf die die Eizelle übertragen wird 
oder der Embryo übertragen werden soll, und 
 
 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 7 die 
Ersatzmutter sowie die Person, die das Kind auf 
Dauer bei sich aufnehmen will. 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und des 
Absatzes 2 ist der Versuch strafbar. 
 
 
§ 2 Mißbräuchliche Verwendung menschlicher 
Embryonen 
 
(1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer 
Frau vor Abschluß seiner Einnistung in der 
Gebärmutter entnommenen menschlichen Embryo 
veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung 
dienenden Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, 
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wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer zu einem anderen 
Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft 
bewirkt, daß sich ein menschlicher Embryo 
extrakorporal weiterentwickelt. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
§ 3 Verbotene Geschlechtswahl 
 
Wer es unternimmt, eine menschliche Eizelle mit 
einer Samenzelle künstlich zu befruchten, die nach 
dem in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom 
ausgewählt worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dies gilt 
nicht, wenn die Auswahl der Samenzelle durch einen 
Arzt dazu dient, das Kind vor der Erkrankung an 
einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder 
einer ähnlich schwerwiegenden 
geschlechtsgebundenen Erbkrankheit zu bewahren, 
und die dem Kind drohende Erkrankung von der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle als 
entsprechend schwerwiegend anerkannt worden ist. 
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§ 3a Genetische Untersuchung des Embryos vor 
der Implantation (Präimplantationsdiagnostik) 
 
(1) Wer einen Embryo vor dessen Übertragung auf 
eine Frau genetisch untersucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
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(2) Nicht rechtswidrig ist die Untersuchung, wenn 
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§ 3a Präimplantationsdiagnostik 
 
(1) Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem 
intrauterinen Transfer genetisch untersucht 
(Präimplantationsdiagnostik), wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Besteht auf Grund der genetischen Disposition 
der Eltern oder eines Elternteiles für deren 
Nachkommen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine 
schwerwiegende Erbkrankheit, handelt nicht 
rechtswidrig, wer zur Herbeiführung einer 
Schwangerschaft nach dem allgemein anerkannten 
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2. sie in einer nach § 8a zertifizierten Einrichtung 
erfolgt, 
 
3. bei den Eltern oder einem Elternteil eine 
genetische oder chromosomale Disposition 
diagnostiziert ist, die nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Schädigung des Embryos, 
Fötus oder Kindes zur Folge hat, die zur Tot- oder 
Fehlgeburt oder zum Tod im ersten Lebensjahr 
führen kann, 
 
4. sie dazu dient, den Embryo auf das 
Vorhandensein einer Schädigung nach Nummer 3 
zu untersuchen, und 
 
5. die Ethikkommission (§ 8a) die Voraussetzungen 
nach Nummer 3 bescheinigt 
 
(3) Ordnungswidrig handelt derjenige, der die 
Untersuchung nach Absatz 2 durchführt, ohne dass 
der Frau zuvor ein Angebot zur frauenärztlich-
reproduktionsmedizinischen, humangenetischen und 
psychosozialen Beratung gemacht wurde. 
Ordnungswidrig handelt auch derjenige, der die 
Untersuchung nach Absatz 2 durchführt, obwohl er 
nicht über die in der Rechtsverordnung nach § 8c 
bestimmte Qualifikation verfügt. 
Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 und 2 können mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro bestraft 
werden. 
 
(4) Nicht bestraft wird in den Fällen der Absätze 1 
und 3 die Frau, auf die ein Embryo 
übertragen werden soll. 
 
 
 
 
 
 

Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik 
einen Embryo in vitro vor dem intrauterinen Transfer 
auf die Gefahr dieser Krankheit untersucht. Nicht 
rechtswidrig handelt auch, wer eine 
Präimplantationsdiagnostik zur Feststellung einer 
schwerwiegenden Schädigung des Embryos 
vornimmt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer 
Tot- oder Fehlgeburt führen wird. 
 
(3) Eine Präimplantationsdiagnostik nach Absatz 2 
darf nur nach einer medizinischen und psycho-
sozialen Beratung und schriftlichen Einwilligung der 
Mutter von fachlich geschulten Ärzten nach einem 
positiven Votum einer interdisziplinär 
zusammengesetzten Ethikkommission und in für die 
Präimplantationsdiagnostik lizenzierten Zentren 
vorgenommen werden. Die im Rahmen der 
Präimplantationsdiagnostik durchgeführten 
Maßnahmen werden in einer Zentralstelle 
dokumentiert. Das Nähere wird durch Verordnung 
der Bundesregierung geregelt. 
 
(4) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3a Abs. 
3 eine Präimplantationsdiagnostik vornimmt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 
(5) Kein Arzt ist verpflichtet, eine Maßnahme nach 
Absatz 2 durchzuführen oder an ihr mitzuwirken. Aus 
der Nichtmitwirkung darf kein Nachteil des 
Betreffenden erwachsen. 
 
(6) Die Bundesregierung erstellt in jeder 
Legislaturperiode, frühestens nach zwei Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes, einen Bericht über die 
Erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnostik. Der 
Bericht enthält auf der Grundlage der zentralen 
Dokumentation die Zahl der jährlich durchgeführten 
Maßnahmen sowie eine wissenschaftliche 
Auswertung. Der Bericht beruht auf anonymisierten 
Daten. 
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§ 4 Eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige 
Embryoübertragung und künstliche Befruchtung 
nach dem Tode 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 
 
1. es unternimmt, eine Eizelle künstlich zu 
befruchten, ohne daß die Frau, deren Eizelle 
befruchtet wird, und der Mann, dessen Samenzelle 
für die Befruchtung verwendet wird, eingewilligt 
haben, 
 
2. es unternimmt, auf eine Frau ohne deren 
Einwilligung einen Embryo zu übertragen, oder 
 
3. wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines 
Mannes nach dessen Tode künstlich befruchtet. 
 
(2) Nicht bestraft wird im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 
die Frau, bei der die künstliche Befruchtung 
vorgenommen wird. 
 
 
§ 5 Künstliche Veränderung menschlicher 
Keimbahnzellen 
 
(1) Wer die Erbinformation einer menschlichen 
Keimbahnzelle künstlich verändert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine menschliche 
Keimzelle mit künstlich veränderter Erbinformation 
zur Befruchtung verwendet. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 
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1. eine künstliche Veränderung der Erbinformation 
einer außerhalb des Körpers befindlichen Keimzelle, 
wenn ausgeschlossen ist, daß diese zur Befruchtung 
verwendet wird, 
 
2. eine künstliche Veränderung der Erbinformation 
einer sonstigen körpereigenen Keimbahnzelle, die 
einer toten Leibesfrucht, einem Menschen oder 
einem Verstorbenen entnommen worden ist, wenn 
ausgeschlossen ist, daß 
 a)    diese auf einen Embryo, Foetus oder Menschen 
übertragen wird oder  
b)    aus ihr eine Keimzelle entsteht, 
sowie 
 
3. Impfungen, strahlen-, chemotherapeutische oder 
andere Behandlungen, mit denen eine Veränderung 
der Erbinformation von Keimbahnzellen nicht 
beabsichtigt ist. 
 
 
§ 6 Klonen 
 
(1) Wer künstlich bewirkt, daß ein menschlicher 
Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein 
anderer Embryo, ein Foetus, ein Mensch oder ein 
Verstorbener entsteht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 
bezeichneten Embryo auf eine Frau überträgt. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
§ 7 Chimären- und Hybridbildung 
 
(1) Wer es unternimmt, 
 
1. Embryonen mit unterschiedlichen 
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Erbinformationen unter Verwendung mindestens 
eines menschlichen Embryos zu einem Zellverband 
zu vereinigen, 
 
2. mit einem menschlichen Embryo eine Zelle zu 
verbinden, die eine andere Erbinformation als die 
Zellen des Embryos enthält und sich mit diesem 
weiter zu differenzieren vermag, oder 
 
3. durch Befruchtung einer menschlichen Eizelle mit 
dem Samen eines Tieres oder durch Befruchtung 
einer tierischen Eizelle mit dem Samen eines 
Menschen einen differenzierungsfähigen Embryo zu 
erzeugen, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, 
 
1. einen durch eine Handlung nach Absatz 1 
entstandenen Embryo auf 
 
 a)    eine Frau oder  
 b)    ein Tier 
 
zu übertragen oder 
 
2. einen menschlichen Embryo auf ein Tier zu 
übertragen. 
 
 
§ 8 Begriffsbestimmung 
 
(1) Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits 
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(2) In den ersten vierundzwanzig Stunden nach der 
Kernverschmelzung gilt die befruchtete menschliche 
Eizelle als entwicklungsfähig, es sei denn, daß schon 
vor Ablauf dieses Zeitraums festgestellt wird, daß 
sich diese nicht über das Einzellstadium hinaus zu 
entwickeln vermag. 
 
(3) Keimbahnzellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Zellen, die in einer Zell-Linie von der 
befruchteten Eizelle bis zu den Ei- und Samenzellen 
des aus ihr hervorgegangenen Menschen führen, 
ferner die Eizelle vom Einbringen oder Eindringen 
der Samenzelle an bis zu der mit der 
Kernverschmelzung abgeschlossenen Befruchtung. 
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§ 8a Ethikkommission, Zertifizierte Zentren 
 
(1) Die Bundesregierung beruft eine interdisziplinär 
zusammengesetzte Ethikkommission, die genetische 
Untersuchungen nach § 3a Absatz 2 Nummer 5 
überprüft. Ein Arzt, der genetische Untersuchungen 
an Embryonen vornimmt, kann nicht Mitglied sein, 
soweit die Kommission über Untersuchungen des 
Arztes entscheidet. 
 
(2) Die Bundesregierung benennt ein Zentrum, das 
die genetischen Untersuchungen im Rahmen des § 
3a durchführen darf. Bei der Auswahl des Zentrums 
soll die Bundesregierung die Erreichbarkeit für die 
Bevölkerung berücksichtigen. Das Zentrum soll 
Teilnehmer am Register des Deutschen IVF- 
Registers e.V. sein. 
 
 
 
§ 8b Monitoring, Datenerhebung 
 
(1) Die Bundesregierung erstellt jährlich bis zum 1. 
September einen Bericht über die Zahl der jährlich 
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durchgeführten genetischen Untersuchungen an 
Embryonen nach § 3a, der eine wissenschaftliche 
Auswertung umfasst. Der Bericht basiert auf 
anonymisierten Daten. Er ist bis zum 1. September 
eines jeden Jahres dem Deutschen Bundestag 
zuzuleiten. 
 
(2) Die Ethikkommission und das ernannte Zentrum 
nach § 8a übermitteln jährlich bis zum 1. Juni die für 
den Bericht nach Absatz 1 notwendigen 
Informationen, insbesondere die Zahl der 
durchgeführten und nicht durchgeführten 
genetischen Untersuchungen an Embryos nach § 3a 
an das Bundesministerium für Gesundheit. Die 
Erhebung und Übermittlung erfolgt anonymisiert. 
 
 
§ 8c Verordnungsermächtigung 
 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nach öffentlicher Anhörung der 
medizinischen Fachverbände und der 
Gendiagnostikkommission (§ 23 GenDG) zu 
bestimmen: 
 
1. Anforderungen an die ärztliche Qualifikation im 
Sinne des § 3a Absatz 2 einschließlich der 
regelmäßig zu absolvierenden Fortbildung, 
 
2. Anforderungen an die frauenärztlich-
reproduktionsmedizinische, humangenetische und 
psychosoziale Beratung vor einer genetischen 
Untersuchung eines Embryos nach § 3a und an die 
Beratungsstellen, 
 
3. Art und Umfang der von der Ethikkommission und 
dem Zentrum nach § 8b zu übermittelnden 
Informationen. 
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§ 9 Arztvorbehalt 
 
Nur ein Arzt darf vornehmen: 
 

1. die künstliche Befruchtung, 
 
 
 
2. die Übertragung eines menschlichen Embryos auf 
eine Frau, 
 
3. die Konservierung eines menschlichen Embryos 
sowie einer menschlichen Eizelle, in die bereits eine 
menschliche Samenzelle eingedrungen oder 
künstlich eingebracht worden ist. 
 
 
§ 10 Freiwillige Mitwirkung 
 
Niemand ist verpflichtet, Maßnahmen der in § 9 
bezeichneten Art vorzunehmen oder an ihnen 
mitzuwirken. 
 
 
§ 11 Verstoß gegen den Arztvorbehalt 
 
(1) Wer, ohne Arzt zu sein, 
 
1. entgegen § 9 Nr. 1 eine künstliche Befruchtung 
vornimmt oder 
 
 
 
 
2. entgegen § 9 Nr. 2 einen menschlichen Embryo 
auf eine Frau überträgt, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Nicht bestraft werden im Fall des § 9 Nr. 1 die 
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2. entgegen § 9 Nr. 2 einen menschlichen Embryo 
auf eine Frau überträgt, 
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Frau, die eine künstliche Insemination bei sich 
vornimmt, und der Mann, dessen Samen zu einer 
künstlichen Insemination verwendet wird. 
 
 
§ 12 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer, ohne Arzt zu sein, 
entgegen § 9 Nr. 3 einen menschlichen Embryo oder 
eine dort bezeichnete menschliche Eizelle 
konserviert. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. 
 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 
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